
Appell aus der Wissenschaft: 
Mehr Kinderschutz in der Corona-Pandemie 

Wir wenden uns als Hochschullehrende, die in Studiengängen der Sozialen Arbeit und Pädagogik 
lehren und wissenschaftlich zum Fachgebiet Kinderschutz arbeiten, in sehr großer Sorge über die 
aktuelle Situation gefährdeter Kinder und Jugendlicher an die Öffentlichkeit.  
 
Jugendamt: In vielen Jugendämtern wurde schon vor der Pandemie mit einem viel zu knapp 
bemessenen Personalschlüssel gearbeitet. Nun fehlen sehr viele Fachkräfte in den Teams, weil sie 
kleine Kinder haben oder zur Risikogruppe gehören. Viele Behörden arbeiten im Schichtdienst, um 
einen Teil des Teams bei Infektionen handlungsfähig zu erhalten. Die Folgen sind gravierend: In 
vielen Jugendämtern werden nur noch akute Gefährdungsmeldungen bearbeitet. Gespräche mit den 
Kindern und ihren Eltern finden am Telefon oder gar nicht mehr statt, ein Teil der ambulanten und 
stationären Hilfen ist eingestellt. „Sorgen mache ich mir vor allem um die Familien, die ohnehin 
versuchen zu uns so wenig Kontakt wie möglich zu haben. Für manche stellt das Virus - neben der 
ehrlichen Sorge, die ich niemandem absprechen will - schon fast eine willkommene Ausrede dar, um 
Termine nicht wahrzunehmen und eben auch keine Hausbesuche zulassen zu wollen. Die Kinder 
bekommt dadurch keiner zu Gesicht …“ (Jugendamt, Kleinstadt, Hessen). Die mangelnde Ausstattung 
mit Diensthandys und Laptops sowie der fehlende Aktenzugriff macht einigen Fachkräften das Home-
Office fast unmöglich. Für die notwendigen Hausbesuche des Jugendamtes bei Hinweisen auf 
Vernachlässigung oder Misshandlung von Kindern fehlt es an Personal und Infektionsschutz, sie 
finden zum Teil nicht statt.  

Tagesgruppen, Kinderheime: Für bereits bearbeitete Fälle, in denen ein  hoher Hilfebedarf der Eltern 
bzw. der Schutzbedarf eines Kindes oder Jugendlichen festgestellt wurde, verschärft sich  zugleich die 
Lage. Tagesgruppen werden zum Teil geschlossen oder betreuen nur noch wenige Kinder. Dabei wird 
diese Hilfeform bewilligt, weil der „Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie“ nur 
so gesichert werden kann (§ 32 SGBVIII). Von unseren Studierenden im Praktikum und Fachkräften 
hören wir mit größter Besorgnis, dass eine erhebliche Zahl an fremdplatzierten Kindern und 
Jugendlichen aus Wochengruppen, Heimen, Psychiatrien "nach Hause entlassen" wird oder keine 
weitere Aufnahme erfolgt. Teils fehlen Pläne zur Betreuung der Kinder für den Quarantänefall. 
„Aufgrund der außergewöhnlichen Situation sind drei Kinder längerfristig zu ihren Eltern beurlaubt.“ 
(freier Träger, Wohngruppe, RLP). „Auf unserer Station hat sich die Zahl der Patient*innen halbiert. 
Unklar ist, ob es sich um Behandlungsabbrüche, verlängerte Belastungserprobungen oder um 
Schutzmaßnahmen handelt.“ (Jugendpsychiatrie, Hessen) Auch aus manchen Erziehungs- und 
Fachberatungsstellen sowie von vielen Familienhelfer*innen (SPFH) und Lernhelfer*innen in der 
Schule wird berichtet, dass direkter Kontakt zu den Familien eingestellt sei und allenfalls telefonisch 
erfolgt, digitale Beratung wird teils nicht als Fachleistungsstunde anerkannt und finanziert: „Wir 
haben unsere Arbeit eingestellt, das Jugendamt zahlt die Telefon- und Onlineberatung nicht.“ (freier 
Träger, NRW) 

Die Kinder, von denen hier die Rede ist, haben in ihren Familien schwierige Entwicklungsbedingungen 
vorgefunden. Sie zeigen herausforderndes Verhalten, haben aggressive Durchbrüche oder haben in 
Rollenumkehr die Verantwortung für ihre suchtkranken oder psychisch kranken Eltern übernommen. 
Nun sind die Kindertagesstätten und Schulen zu. Eltern, die ihre Kinder misshandeln oder deren 
Grundbedürfnisse nicht erfüllen können, sind rund um die Uhr mit den Kindern zusammen. Sie haben 
keine Entlastung mehr, die Kinder und Jugendlichen keine Ansprechpartner und keinen Schutz. 
Verstörtheit, Untergewicht, Hämatome oder Verletzungen bleiben unbemerkt. Menschen, die Kinder 
zur Pornographie zwingen oder sexualisierte Gewalt ausüben, können in der Zeit der Kontaktsperre 
sicher sein: das Kind kann und wird sich niemandem anvertrauen.   
 
 



Beratung: „Während die Gewaltschutzhotlines für Frauen und andere Krisendienste bereits in den 
ersten Tagen zum Teil durch Überlastung nicht mehr erreichbar waren, deuten erste Erfahrungen 
darauf hin, dass sexualisierte Gewalt wieder ins Verborgene rutscht. Die betroffenen Mädchen und 
Jungen suchen sich ohnehin selten selbst Hilfe, sondern vertrauen sich Personen aus dem direkten 
Umfeld an. Der Zugang zum professionellen Hilfenetz geschieht meist durch aufmerksame Personen 
aus dem Umfeld – Lehrer*innen, Sozialarbeiter*innen oder Freund*innen“1, so die Fachbe-
ratungsstellen, deren Förderung und wissenschaftliche Begleitung sich gerade jetzt dringend 
empfiehlt. In Bayern gibt es eine Verfügung, nach der Kinder in der Kita und Schule bleiben können, 
wenn es "zum Wohl" dieser Kinder nötig ist, in NRW wird dies gefordert. Dies ist die fachlich 
angemessene Maßnahme.  

Kinderschutz ist systemrelevant: Wir sehen keinen Grund, ambulante Hilfen für Familien und die 
Schulbegleitung unter pauschalem Verweis auf die Gefährdung der Allgemeinbevölkerung einzu-
stellen. Auch andere Berufszweige arbeiten weiter und aus Sicht der gefährdeten Kinder sind 
Jugendämter und Erziehungshilfen nicht weniger systemrelevant als der Gesundheitsbereich. 
Entlastung der Eltern durch Beratung und Angebote für die Kinder muss nicht einmal zwingend in der 
Wohnung stattfinden, Ausgangs- bzw. Kontaktsperren könnten entsprechend geregelt werden. Die 
Besuche durch Sozialpädagogische Familienhilfe dürfen nicht wie vielerorts eingestellt, sondern 
müssen intensiviert und unter Beachtung des Infektionsschutzes ausgebaut werden. Meldungen 
müssen vom Jugendamt und Familiengericht zeitnah und wirksam bearbeitet werden. Vor allem 
wenn besonders vulnerable Kinder im Kleinkind- oder Vorschulalter betroffen sind oder Kinder und 
Jugendliche mit Beeinträchtigungen, die sich keine Hilfe außerhalb der Familie suchen können.   

Hilfe vor Ort: Wir brauchen eine Wende in der jetzt begonnenen Entwicklung durch eine klare Orien-
tierung, die von der Landespolitik und von einem Krisenstab im Familienministerium des Bundes 
ausgeht. Infektionsschutz für aufsuchende Fachkräfte, vorrangiger Zugang zum Covid-Test, ein 
attraktiver Risiko-Bonus etc. können hilfreich sein und den Anreiz schaffen, Hilfen fortzuführen. Die 
Anerkennung, dass alle Fachkräfte, die in Jugendämtern und den Erziehungshilfen arbeiten system-
relevant sind, ist notwendig! Wir könnten - wie auch die Medizin es tut - in den Erziehungshilfen 
junge und gesunde Studierende der Erziehungswissenschaften, Sozialen Arbeit  und der Psychologie 
mobilisieren, eine entsprechende Schulung, Supervision und Risiko-Honorierung vorausgesetzt. 
Sorgen Sie auch dafür, dass die Vielfalt der freien Träger in der Krise erhalten bleibt, der 
Rettungsschirm für die Sozialwirtschaft muss ausreichen, damit mittelfristig keine Versorgungslücken 
in der Jugendhilfelandschaft entstehen, weil freie Träger unzureichend finanziert wurden. 
 
Fehler korrigieren: Stationär platzierte Kinder und Jugendliche dürfen auf keinen Fall noch weiter 
entlassen und bereits erfolgte „Entlassungen“ bzw. „Besuche bei den Eltern“ müssen gemeldet und 
der Schutzplan dazu in jedem Einzelfall nachverfolgbar und mit großer Sorgfalt  geprüft werden. 
„Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen schicken Kinder nach Hause, ohne dies vorher mit dem 
Jugendamt abzusprechen, Tagesgruppen schließen, Hilfeplangespräche müssen abgesagt werden und 
Kinderschutzmeldungen nehmen zu“ (Jugendamt, Hessen) Die Praxis, Kinder "nach Hause" zu senden, 
liefert sie einer Gefahrensituation aus – die Kinder sind ja nicht grundlos fremdplatziert - und 
verhindert ihre Rückkehr ins Heim (Infektionsschutz),  wenn in der Familie wie es zu erwarten ist, die 
Vernachlässigung oder Gewalt in der Quarantänesituation zunimmt. Wir halten es für notwendig, 
dass auch Besuchskontakte von Heim- und Pflegekindern sofort durch einheitliche fachliche Empfeh-
lung der Politik klar begrenzt werden, um den Schutz der Heimgruppen und Pflegefamilien sicher-
stellen. Wo Umgangskontakte nicht ausgesetzt sind, kann und sollte die Kommunikation mit der 
Herkunftsfamilie in jedem Einzelfall geregelt und durch digitale Medien weiter ermöglicht werden.
    

                                                           
1
 https://www.bundeskoordinierung.de/de/article/249.kinder-und-jugendliche-w%C3%A4hrend-der-corona-

krise-vor-gewalt-sch%C3%BCtzen.html 



Zur Garantenpflicht: Rechte der Kinder auf Hilfe und Schutz dürfen nicht außer Kraft gesetzt werden. 
Die Freie und Öffentliche Jugendhilfe bleibt Garant des Kindeswohls: Kein Kind darf Schaden nehmen 
oder zu Tode kommen, nur weil die Behörde oder ein Träger fachliche Standards absenkt oder zuvor 
als erforderlich und geeignet festgestellte Hilfen oder Schutzmaßnahmen einstellt! Auf die 
Gewährung von Erziehungshilfen besteht ein Rechtsanspruch, wenn eine dem Wohl des Kindes oder 
Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung 
geeignet und notwendig ist. Die Bedarfslage des Kindes ist kontinuierlich zu überprüfen und der 
Hilfeprozess engmaschig von Fachkräften zu begleiten. Der Grundsatz des Gesetzesvorbehaltes 
gebietet, dass diese gesetzlichen Handlungsvoraussetzungen nicht frei interpretiert und willkürlich in 
der Praxis umgesetzt werden dürfen, auch und gerade nicht in einer Krise oder Ausnahmesituation.  

Programm zur Inobhutnahme Der seit Jahren bekannte Mangel an spezialisierten Einrichtungen und 
Gruppen zur Inobhutnahme und vorübergehenden Unterbringung von Kindern und Jugendlichen 
wird zur furchtbaren Krise, falls diese Einrichtungen unter Quarantäne gestellt werden oder 
vulnerable Kinder aus Risikogruppen dort nicht hin können. Wir empfehlen eine breit angelegte 
Kampagne, um sofort viele geeignete Bereitschaftspflegefamilien im ganzen Land zu finden und diese 
eingehend vorzubereiten und zu überprüfen (unkomplizierte Online-Beantragung des Erweiterten 
Führungszeugnisses, Gespräche, finanziell deutliche Anreize setzen!). Die Gewalt in Familien wird 
weiter eskalieren, Eltern gerade aus Risikogruppen (Drogenabhängige, Großeltern die Enkel 
aufziehen etc.) werden erkranken und sterben. Kinder und Jugendliche aller Altersstufen und 
Risikogruppen werden in diesen schlimmen Situationen ein sorgsam geknüpftes und zentral 
gesteuertes Netz aus Schutz und Hilfe brauchen.   

Schulen: Alle Kinder, auch die noch nicht gefährdeten Mädchen und Jungen, brauchen dringend eine 
zentrale landesweite, sehr gut ausgestattete Online-Anlaufstelle. Diese Chat- und Rufnummer sollte 
auf jeder Lernplattform der Schulen stehen, sie muss auch über Instagram, TikTok etc. kommuniziert 
werden. Besorgte Fachkräfte, Nachbar*innen und die Kinder selbst müssen sich zudem ganz 
niedrigschwellig und wenn möglich rund um die Uhr nicht nur an die Polizei, sondern auch an das 
örtliche Jugendamt wenden können, dies ist im Internetauftritt der Landkreise und Städte deutlich 
erkennbar zu bewerben. Die öffentlich rechtlichen und privaten Medien sollten zusätzlich gebeten 
werden, das Thema der Vernachlässigung, Misshandlung und sexualisierten Gewalt auch in den 
Sendungen im Kinderprogramm, jedoch auch für Erwachsene verständlich und hilfreich aufzugreifen.  

Das Thema Kindesschutz sollte auch im Schulunterricht selbst aufgegriffen werden, um deutlich zu 
machen, dass Lehrer*innen ansprechbar sind und um Kinder über ihre Rechte und Initiativrechte, 
u.a. auf vertrauliche Beratung und  Inobhutnahme ohne Angabe von Gründen, zu informieren. Hier 
braucht es eine enge Kooperation und Abstimmung der Kultusministerien. Viele Schulen sind sich des 
Risikos, in dem  die Kinder jetzt seitens der Jugendhilfe gelassen werden, nicht hinreichend bewusst. 
Die Schulsozialarbeit braucht der neuen Situation angepasste Konzepte, die dafür sorgen, dass 
misshandelte und vernachlässigte Kinder in der abgeschotteten Familie durch ihre Lehrer gesehen 
und gehört werden.  

Kinder mit Beeinträchtigungen: In besonderer Sorge sind wir um die beeinträchtigten Kinder. Ihre 
Schulbegleitung ist in manchen Kommunen eingestellt, die Helfer*innen halten teils keinen persön-
lichen Kontakt: „Das Jugendamt wollte letzte Woche alle Schulbegleitungen aussetzen, mit der 
Begründung, dass die Problematiken ja im Kontext Schule und nicht zu Hause stattfinden.“ (freier 
Träger, RLP). Diese Gruppe von Kindern zeigt häufig ein besonders anstrengendes, teils 
impulsgesteuertes Verhalten. Auch ist bekannt, dass Kinder mit Beeinträchtigungen einem viel 
höheren Risiko für sexuellen Missbrauch und wohl auch Vernachlässigung und Misshandlung 
ausgesetzt sind. Es handelt sich um hochvulnerable Kinder mit einem hohen Bedarf an Fürsorge, 
Aufsicht und Pflege. Ein Teil der Eltern ist selbst nicht in der Lage, den Kindern die notwendige Hilfe 
zu leisten. Wir dürfen keinesfalls zulassen, dass diese Kinder nun die ihnen vertrauten Helfer*innen 



verlieren. „… wir bieten autismusspezifische Therapie, Begleitung und Teilhabeassistenz für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene, sowie dem jeweiligen soziales Umfeld an. Aktuell pausieren alle 
Maßnahmen.“ (freier Träger, Hessen) Sorgen Sie bitte dafür, dass diese Kinder weiter gesehen 
werden, sei es durch die Sicherstellung des Schulbesuches, sei es durch Aufrechterhaltung und 
Intensivierung der ambulanten Hilfen bzw. Integrationskräfte. 

Säuglinge und Kleinkinder: Ebenso vulnerabel sind die Babys und ganz jungen Kinder. In den Medien 
sollte spätestens jetzt eine intensive Kampagne gegen das Schütteltrauma (häufigste Todesursache 
im zweiten Lebenshalbjahr) erfolgen, hier gibt es gute Ansätze in den Frühen Hilfen wie im Ausland. 
Familienhebammen müssen gut ausgestattet, die Schreisprechstunden massiv gefördert und zur 
Online-Beratung befähigt werden und die U-Termine der Kinderärzte gerade in den ersten 
Lebensjahren eingehalten werden.  

Aufsicht für Heime: In manchen Bundesländern sind die Landesjugendämter in dieser Situation gut 
aufgestellt, um die notwendige fachliche Unterstützung und klare Vorgaben zum Schutz der Kinder in 
den Familien und Einrichtungen der Jugendhilfe zu leisten. In anderen Bundesländern müssen sie 
gestärkt werden, etwa um die Heimaufsicht in dieser schwierigen Krise aus der Dezentralisierung zu 
holen und eine übergeordnete Aufsichtsfunktion wahrzunehmen. Die aus Kinderschutzgründen im 
Internat platzierten Kinder dürfen nicht ohne sorgfältige Prüfung und Schutzpläne zu ihren Familien 
zurückgeschickt werden. Vormünder müssen weiter den Kontakt zu ihren Mündeln halten und sich 
von deren Wohlergehen in Pflegefamilien und Heimen vor Ort überzeugen. 

Beitrag der Hochschulen: Als Wissenschaftler*innen, die den Kinderschutz in der Lehre und 
Forschung vertreten, stehen wir der Bundes- und Landespolitik wie auch der Praxis gern beratend zur 
Seite. Dank unserer Stellung haben wir einen relativ unabhängigen Blick auf die Praxis und durch 
unsere Studierenden im Berufspraktikum und die berufsbegleitend Studierenden eine Vielzahl an 
ungefilterten Einblicken. Nutzen Sie die Expertise der Wissenschaften, nutzen Sie aber auch die 
Bereitschaft unserer Studierenden zu sozialem Engagement und gehen Sie mit den Hochschulen ins 
Gespräch, ob hier unter dem Gebot der Freiwilligkeit und entsprechender 
Infektionsschutzmaßnahmen ein ähnlicher Einsatz möglich ist, wie er bereits im Gesundheitswesen 
vorbildlich praktiziert wird. 
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